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Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/0217/2018 Datum: 19.03.2018 

Oberbürgermeister 

Verfasser: 01.01-Büro des Oberbürgermeisters Az.:  

Betreff: 

Bürgerentscheid am 18.03.2018 zur flächendeckenden Einführung von Ortsbezirken 

Gremienweg: 

26.04.2018 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

16.04.2018 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

 

Der Stadtrat beschließt im Rahmen seiner Befassungspflicht gemäß § 17a GemO: 

 

Variante 1 

 

  keine flächendeckende Einführung von Ortsbezirken in Koblenz entsprechend der von 

ihm am 02.11.2017 beschlossenen Konzeption (TOP 15 ö.S., BV/0464/2017) vorzunehmen, 

 

  die Aufhebung seines Grundsatzbeschlusses vom 10.11.2016 betreffend die Einführung 

von flächendeckenden Ortsbezirken mit der Kommunalwahl 2019 (TOP 25 ö.S., 

AT/0087/2016). 

 

oder 

 

Variante 2 

 

 entsprechend der von ihm am 02.11.2017 zur Abstimmung beschlossenen Konzeption 

 (BV/0464/2017) die Einführung von flächendeckenden Ortsbezirken in Koblenz.  

 

Begründung: 

 

Der am Sonntag, dem 18.03.2018 durchgeführte Bürgerentscheid zu der Fragestellung, ob in Kob-

lenz flächendeckend nach der vom Stadtrat am 02.11.2017 beschlossenen Konzeption Ortsbezirke 

eingerichtet werden sollen, ergab eine ablehnende Mehrheit von 69,2 % : 

 

Abstimmungsberechtigte  87.537 
Abstimmende    18.399 (21,0 %) 

Ungültige Stimmzettel         64 

Gültige Stimmzettel    18.335 

 

Von den gültigen Stimmen entfielen auf „Ja“ und „Nein“: 

„Ja“      5.655 Stimmen (30,8 %) 

„Nein“     12.680 Stimmen (69,2 %) 
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Das notwendige Quorum für eine Rechtsverbindlichkeit (87.537 Stimmberechtigte; 15 % = 13.131) 

wurde somit nicht erreicht, so dass der Bürgerentscheid keine Rechtsbindung entfaltet. 

 

Daher hat der Stadtrat nun gemäß § 17 a Abs. 7 GemO anstelle der Bürgerinnen und Bürger 

die im Bürgerentscheid gestellte Frage zu entscheiden, ob in Koblenz entsprechend der am 

02.11.2017 vom Stadtrat beschlossenen Konzeption, flächendeckend Ortsbezirke eingeführt 

werden oder nicht. 

 

 

Der Stadtvorstand hat sich am 19.03.2018 mit dem Ergebnis des Bürgerentscheids befasst und emp-

fiehlt dem Stadtrat, die Variante 1 des Beschlussentwurfes zu beschließen, wonach  

 

 keine flächendeckende Einführung von Ortsbezirken in Koblenz vorgenommen werden soll 

und 

 

 der  Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 10.11.2016 betreffend die Einführung von flä-

 chendeckenden Ortsbezirken mit der Kommunalwahl 2019 aufgehoben werden soll.  
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